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Vertrag Ober IT-DlensUelstungen 

Zwischen 

Senatorin für Inneres und Sport 
Contrescarpe 22 • 24 
28203 Br.amen 

- im folgenden .Auftraggeber" (AG) genannt -

und 

Dataport 

Anstalt öffentlichen Rethts 

Altenholzer Straße 10-14 

24.161 Altenholz 

..:.... im Folgenden .Auftragnehmer" (AN) genannt -

wirp folgender Vertrag geschlossen: 

1 Gegenstand und Bastandteile des Vertrages 

1.1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Vertrages sind Dienstteist1Jngen des Auftragnehmers: 

Betrieb KLST-Ring und Zugangsnetz 80S Freie Hansestadt Bremen 

1.2 Vertragsbestandteile 

Es gelten als Ve·rtragsbestandteile in folgender Rangfolge: 

1.2.1 dieser Vertragstext 

1.2.2 Allgemeine Vertragsbedingungen von Dataport (Dataport AVB) in der je~eils geltenden Fassung 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-lT Dienstleistungs•AGB deftnlerL 
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1.2.3 folgende Anlagen: 

Anlagen zum EVB-IT Dienstvertrag 

Anlage 
Nr. 

Bezeichnung Datum/ 
Version 

Anzahl Seiten 

1 2 3 4 

1 Ansprechpartner siehe Anlage 1 

2a Preisblatt Aufwände 12.03.2026/8.1 2 

2b Preisblatt einmalige Festpreise 12.03.2026/8.1 1 

2c Preisblatt monatliche Festpreise 12.03.2026/8.1 1 

2d Preisblatt jährliche Festpreise 12.03.2026/8.1 1 

3 Datenschutzrechtliche Festlegung des Auftraggebers /2.1 2 

4 
Leistungsbeschreibung u. Seivice Level Agreement 
Betrieb KLST-Ring Freie Hansestadt Bremen (SLA1) 17.02.2026/1.0 16 

5 
Leistungsbeschreibung u. Service Level Agreement 
Betrieb Zugangsne1z 80S Freie Hansestadt Bremen 
(SLA2) 

17.02.2026/1.0 17 

6 Muster Leistungsnachweis Dienstleistung 01 .03.2024/1 .1 2 

[2:1 Es gelten die Anlagen in folgender Rangfolge 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 3. 4, 5, 6. 

1.2.4 die Ergänzenden Vertragsbedingungen für 11:-Dienstleistungen (EVB-IT Dienstleistungs-AGB) in d.er bei 
Vertragsschluss geltenden Fassung 

1.2.5 sowie die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOUB) in der bei Ver-
tragsschluss geltenden Fassung. 

Die EVB-IT Dienstleistungs-AGB stehen unter www.cio.bund.de und die VOU B unter www.bundeswirtschaftsministe­
.D.l.!.!!l..Q.e zur Einsichtnahme bereit. 

Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist. 

Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. Die vereinbarten Vergütungen ver­
stehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht. 

2 Überblick über die vereinbarten Leistungen 

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber folgende Dienstleistungen: 

□ Beratung 

□ Projektleitungsunterstützung 

□ Schulung 

□ Einführungsunterstützung 

□ Betreiberleistungen 

□ Benutzerunterstützungsleistungen 

□ Providerleistungen ohne Inhaltsverantwortlichkeit 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 
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D Unterstützung bei Planungsleistungen 

0 Unterstützung bei Softwareentwicklung 

0 Hotline 

~ sonstige Dienstleistungen: gemäß SLA 1 und SLA 2 

3 Beschreibung der Leistungen/Laufzelt und Kündigung 

3.1 Art, Umfang und Termine 
Dieser Vertrag beginnt am 01.10.2025 und gilt für unbestimmte Zeit. 

Art, Umfang und Termine der zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus der folgenden Tabelle (Termin- und Leis­
tungsplan): 

Lfd. Nr. Leistung 

(ggf. Verweis auf Anlage) 

Ort der Leistung Beginn1 Ende/Termin2 

1 2 3 4 5 

1. KLST gemäß Anlage SLA1 Beim AG und AN 01.10.2025 

2. Zugangsnetz BOS gemäß Anlage 
SLA2 

Beim AG und AN 01.10.2025 

3. Optionale Leistungen gemäß den 
Anlagen SLA 1 und SLA 2 

Beim AG und AN 01.10.2025 

~ Feiertage im Sinne dieses Vertrages sind die Feiertage in Schleswig-Holstein, sowie der 24.12. und 31.12. ab-
weichend von Ziffer 5. 1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB). 

3.2 Einmalig zu erbringende Leistungen 

0 Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. __werden einmalig erbracht. 

3.3 Regelmäßig zu erbringende Leistungen 

~ Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 1-2 werden 

0 in folgendem Zyklus erbracht: 

D wöchentlich 

0 monatlich 

• jeweils 

O an folgenden Tagen: _ _ (Wochentag(e) bzw. bei monatlichen Zyklen auch „1. Montag im 
Monat") 

0 in der Zeit von _ _ bis __ (Uhrzeit) 

nicht jedoch an Feiertagen. 

1 wenn keine Vorgabe fllr Beginn, dann Feld leer lassen 

2 z.B. festes Datum ggf. mit Uhrzeit oder „nach 48 Monaten" (wenn Vertrag unbefristet, dann Feld leer lassen) 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 
Version 2.1 vom 01.04.2018 E.VB·il 



EVB-IT Dienstvertrag --
datapOrt

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber -Vertragsnummer/Kennung Auftragnehmer V24798/3011 01 O 

Seite 6 von 14 
[8J in folgenden Zyklen zu folgenden Zeiten erbracht: ·gemäß den Anlagen SLA1 und SLA2. 

0 für die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. _ _ gelten ausschließlich die Modalitäten gern. __ 

3.4 Leistungen, die nur auf Abruf erbracht werden sollen 

181 Die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. d werden nur auf Abruf erbracht. 

0 Der Mindestvorlauf für den Abruf beträgt _ _ (Stunden/Tage). 

D Die geschätzte Abnahme beträgt __ (StundenlTage) pro __ (z.B. VertragsmonaWertragsquar­
talNertragsjahr/Vertragslaufzeit). 

D Die vereinbarte Mindestabnahme beträgt __ (Stunden/Tage) pro __ (z.B. Vertragsmonat, Ver­
tragsquartal, Vertragsjahr, Vertragslaufzeit). 

D Die Mindestabnahme für Leistungen, die Reisen erforderlich machen, beträgt pro Abruf __ (Stun-
denlTage). 

Soweit Leistungen nur auf Abruf zu erbringen sind, hält sich der Auftragnehmer in dem vorgenannten Zeitraum zur Leis­
tungserbringung bereit. 

3.5 Abweichende Kündigungsregelung und abzulösende Verträge 

D Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB beträgt die Kündigungsfrist __ Monat(e) zum Ab­
lauf eines __ (z. 8. Kalendermonats/Kalendervierteljahres/Kalenderjahres). 

D Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird bei vereinbarter fester Laufzeit ein Sonderkündi­
gungsrecht gern. Anlage Nr. __vereinbart. 

181 Abweichend von Ziffer 15.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB: 

Dieser Vertrag kann erstmals unter Wahrung einer Frist von 6 Monat(e) zum 31.12.2026 gekündigt werden. 
Danach kann er zum Ende eines Kalenderjahres unter Wahrung einer Frist von 6 Monat(e) gekündigt werden. 
Die Kündigung bedarf der Textform. 

Abzulösende Verträge/ Verfahre'n Beginn Ende 

4 Vergütung 

4,1 Vergütung nach Aufwand erfolgt gem. Anlage 2a und Muster Leistungsnachweis Dienstleistung 

• 181 Die Leistungen werden gemäß Anlage 2a mit einer Obergrenzenregelung vergütet 

D Nummer 3.1 lfd. Nr. __werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n) __ aus Nummer 4.1.1 

D mit einer Obergrenze in Höhe von __ Euro 

D Nummer 3.1 lfd. Nr. __werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n) __aus Nummer 4.1.1 

D mit einer Obergrenze in Höhe von __ Euro 

0 Nummer 3.1 lfd. Nr. __werden nach Aufwand gemäß Kategorie(n) __aus Nummer 4.1.1 

D mit einer Obergrenze in Höhe von __ Euro 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 
Version 2.1 vom 01.04.2018 E.VB·il 
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4.1.1 Kategorien 

Lfd. Nr. Bezeichnung der Vergütung für Tä- ' Zuschläge in Prozent auf die Vergütungssätze aus Spalten 3 und 
Kategorie tigkeiten innerhalb 4 für Tätigkeiten innerhalb nachfolgender Zeiten 

der zuschlagsfreien 
Zeiten 

Stun- Tages- Montag bis Samstag Sonn- und Feiertage 
densatz satz Freitag (Ar-

beitstage) au-
ßerhalb der zu- : von von von von 
schlagsfreien 

Zeiten 
bis bis bis bis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kategorie 1 % % % % % 

Kategorie 2 % % % % % 

Kategorie 3 % % % % % 

Festlegung der zuschlagsfreien Zeiten: 

Arbeitstag zuschlagsfreie Zeiten 

Montag bis Donnerstag von Uhr bis Uhr 

Freitag von Uhr bis Uhr 

D Weitere Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. __. 

4.1.2 Abweichende Regelungen für die Bestimmung und Vergütung von Personentagessätzen 

0 Abweichend von Ziffer 9.2.4 Satz 2 EVB-IT Dienstleistungs-AGB können bei entsprechendem Nachweis pro 
Kalendertag bis zu 10 Stunden abger~chnet werden. 

0 Abweichend von Ziffer 9.2.4 Sätze 2 und 3 Dienstleistungs-AGB kann ein voller Tagessatz nur in Rechnung 
gestellt werden, Wßnn mind·estens 10 Stunden geleistet wurden. Werden weniger als 10 Zeitstunden pro Tag 
geleistet, sind diese anteilig in Rechnung zu stellen. 

0 abweichend von Ziffer 9.2.4 gelten folgende Vereinbarungen gemäß Anlage Nr. __. 

4.1.3 Reisekosten/Nebenkosten*/Materialkosten/Reisezeiten 

[gl Reisekosten werden nicht gesondert vergütet 

D Reisekosten werden vergütet gemäß Anlage Nr. 

[gl Nebenkosten werden nicht gesondert vergütet 

D Nebenkosten werden vergütet gemäß Anlage Nr. 

[gl Materialkosten werden nicht gesondert vergütet 

D Materialkosten werden vergütet gemäß Anlage Nr 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 
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181 Reisezeiten werden nicht gesondert vergütet. 

D Reisezeiten werden zu 50 % als Arbeitszeiten vergütet. 

D Reis~zeiten werden vergütet gemäß Anlage Nr.. 

4.1.4 Preisanpassung 

181 Es wird eine Preisanpassung 

D gemäß Ziffer 9.5 EVB-IT Dienstleistungs-AGB 

18:1 gemäß Ziffer 3.1 Dataport AVB 

vereinbart. 

4.1.5 Fälligkeit und Zahlung 

Die Vergütung ist abweichend von Ziffer 9.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB nicht monatlich nachträglich fällig, sondern 

□ zum 15. des auf die Leistungserbringung folgenden Monats. 

□ wie folgt __. 

181 gemäß § 7 Abs. 4 Dataport Benutzungsordnung. 

4.1.6 Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand 

D Besondere Bestimmungen zur Vergütung nach Aufwand sind in Anlage Nr. __vereinbart. 

4.2 Vergütung zum Pauschalfestpreis gem. Anlage 2b, 2c, 2d 

181 Die Leistungen zum Pauschalfestpreis werden gern. Anlage 2b, 2c, 2d vergütet. 

D Es werden folgende Abschlagszahlungen vereinbart: 

Betrag: __ Anlass: __, 

Betrag: __ Anlass: __, 

Betrag: __Anlass: __. 

4.3 Rechnungsadresse gem. Anlage 1 

Rechnungen sind an folgende Anschrift zu richten: 

5 Service- und Reaktionszeiten* 

1:8:1 Für die Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. 1-3 werden folgende Service- und Reaktionszeiten* vereinbart: 

5.1 Servicezeiten• 

Tag Uhrzeit 

Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Freitag bis von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

An Sonntagen von bis 

An Feiertagen von bis 

D Vereinbarungen zu Servicezeiten* . 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 
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5.2 Reaktionszeiten" 

Leistung gemäß Nummer 
3.1 

Anlass/ProblE1mkategorie Reaktionszeit* 
in Stunden 

[8J Die Reaktionszeiten* werden in den Anlagen SLA 1 und SLA2 Nr. 3.1.5 festgelegt. 

Reaktionszeiten* beginnen ausschließlich mit Zugang der entsprechenden Meldung oder dem Eintritt des vereinbarten 
Ereignisses während der vereinbarten Servicezeiten* und laufen ausschließlich während der vereinbarten Servicezei­
ten*. 

Ergänzend können in Nummer 12 für die Nichteinhaltung der o.g. Zeiten Vertragsstrafen vereinbart werden. 

6 Ansprechpartner gern. Anlage 1 

Ansprechpartner des Auftraggebers (Name, Adresse, Abteilung, Telefon, Fax, E-Mail) 

Ansprechpartner des Auftragnehmers (Name, Adresse, Abteilung, Telefori, Fax, E-Mail): 

7 Besondere Anforderungen an Mitarbeiter des Auftragnehmers 

0 Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers: 

Lfd. Position Schlüsselposition ge- Fachliche Qualifika- Sicherheits- Sonstige Anforde-
Nr. mäß Ziffer 8:3 EVB- tion Oberprüfung rungen, 

IT Dienstleistungs- ü 1, 2 oder 3 z.B. weitere 
AGB 3 Sicherheitsanforde-

(ja/nein) 
1 rungen 

2 3 4 5 6 

D Abweichend von Ziffer 8.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ist der Auftragnehmer verpflichtet, für die Leistungen 
gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. __ nur Personal einzusetzen, welches bereit ist, sich aufgrund des Verpflich­
tungsgesetzes verpflichten zu lassen. 

D Abweichend von Ziffer 8.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ist der Auftragnehmer berechtigt, für die Leistungen 
gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. __ auch Personal einz~setzen, welches lediglich in folgender Sprache zu kom­
munizieren in der Lage ist: __. 

D Mindestanforderungen an das einzusetzende Personal des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr. 

3 Stufen der Sicherheitsüberprüfung gemäß Sicherheitsüberprüfungsgesetz. 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 
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8 Mitwirkungs- und Beisteilleistungen des Auftraggebers 

~ Folgende Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers werden abweichend und zusätzlich zu Ziffer 14 EVB-1.T 
Dienstleistungs-AGB vereinbart: 

8.1 Anlage 1 Ansprechpartner 

Der Auftraggeber benennt gemäß Anlage 1 mindestens zwei Mitarbeiterinnen/Mitprbeiter, die dem Auftragnehmer als 
Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

Änderungen der Anlage 1 Ansprechpartner sind unverzüglich in Textform mitzuteilen. Hierfür wird eine neue Anlage 1 
vom Auftraggeber ausgefüllt. Die Anlage wird auf Anforderung durch den/die Key Account Manager/in zur Verfügung 

gestellt. Die neue Anlage ist an ■■■■■■■I zu senden. 

8.2 Weitere Mitwirkungsleistungen 

Die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers ergeben sich abweichend und zusätzlich zu Ziffer 14 EVB-IT Dienstleis­
tungs-AGB 

8.3 Folgende weitere Beistellleistungen werden vereinbart: 

□ Softwareiizenzen gemäß 

□ Hardware gemäß 

□ Dokumente gemäß 

□ sonstiges gemäß 

9 Abweichende Nutzungsrechte an den Leistungsergebnissen, Erfindungen 

Für folgende Leistungsergebnisse werden von Ziffer 3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB abweichende Nutzungsrechte ver­
einbart: 

~ Abweichend von Ziffer 3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten folgende abweichende Nutzungsrechte: 

Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber das nicht ausschließliche, dauerhafte, unwiderrufliche und nicht 
übertragbare Recht ein, die im Rahmen des Vertrages gelieferte Software und sonstige verkörperten Dienstleis­
tungsergebnisse für eigene Zwecke zu nutzen, sofern es sich nicht um Standardsoftware anderer Hersteller 
handelt. 

Bei Standardsoftware anderer Hersteller gelten die jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Lizenzbedin­
gungen und Produktbenutzungsrechte des Softwareherstellers oder Zulieferers des Auftragnehmers. 

D Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB mit der Maß­
gabe, dass statt des dort aufgeführten nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein ausschließliches Nutzungs-
recht gewährt wird, vorbestehende Werke jedoch ausgenommen. • 

D Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3. 1 gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB mit der 
Maßgabe, dass statt des dort aufgeführten nicht ausschließlichen Nutzungsrechts ein ausschließliches Nut­
zungsrecht gewährt wird, vorbestehende Werke jedoch ausgenommen: __. 

D Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB mit der Maß­
gabe, dass eine gewerbliche Verbreitung uneingeschränkt möglich ist. 

0 Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dier:istleistungs-AGB mit der 
Maßgabe, dass eine gewerbliche Verbreitung uneingeschränkt möglich ist, __. 

0 Für alle Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB mit der Maß­
gabe, dass jegliche gewerbliche Verbreitung ausgeschlossen ist. 

0 Für folgende Ergebnisse der Leistungen gemäß Nummer 3.1 gilt Ziffer 3.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB mit der 
Maßgabe, dass jegliche gewerbliche Verbreitung ausgeschlossen ist: __. 

D Für Erfindungen, die anlässlich der Vertragserfüllung gemacht werden, gelten abweichend von Ziffer 4 EVB-IT 
Dienstleistungs-AGB die Regelungen in Anlage Nr. __. 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstteistungs-AGB definiert. 
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1 0 Quellcode* 

Im Falle der Erstellung oder Bearbeitung von Software: 

D ist gemäß Ziffer 3.6 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, einschließlich der 
Quellcodes• auf folgendem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Quellcoderepository zu speichern: 

D wird abweichend von Ziffer 3.6 EVB-LT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, einschließ­
lich der Quellcodes* wie folgt gespeichert und dem Auft~aggeber zur Verfügung gestellt: _ _ . 

D wird abweichend von Ziffer 3.6 EVB-IT Dienstleistungs-AGB der jeweils aktuelle Stand der Software, einschließ­
lich der Quellcodes* nicht täglich sondern __ (z.B. am Ende jeder Arbeitswoche) abgespeichert. 

D erfolgt die Übergabe des Quellcodes• auch am Ende jedes Leistungsmonats in elektronischer Form auf einem 
Datenträger. 

11 Abweichende Haftungsregelungen 

D Abweichend von Ziffer 13.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB beträgt die Haftungsobergrenze bei leicht fahrlässigen 
Pflichtverletzungen 

D pro Schadensfall __ Euro. 

D insgesamt für diesen Vertrag __ Euro. 

D Abweichend von Ziffer 13.1 EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten für die Haftung bei leicht fahrlässigen Pflichtver­
letzungen die Regelungen gemäß Anlage Nr. __. 

D Abweichend von Ziffer 13.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB haftet der Auftragnehmer auch für entgangenen Ge­
winn. 

[81 Abweichend von Ziffer 13 EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten folgende Haftungsregelungen: 

Die Haftung der Vertragsparteien ist. gleich aus welchem Rechtsgrunde, auf insgesamt 10% des Leistungsent­
gelts beschränkt. Bei Verträgen über wiederkehrende und dauernde Leistungen wird das jährliche Leistungsent­
gelt zu Grunde gelegt; ist die Laufzeit oder Mindestlaufzeit kürzer, so ist das auf diesen Zeitraum entfallende 
Leistungsentgelt maßgeblich. Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässig­
keit, bei der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder soweit das Produkthaftungsgesetz zur 
Anwendung kommt. 

12 Vertragsstrafen 

D Als vertragsstrafenrelevant im Sinne von Ziffer 10.3 EVB-IT Dienstleistungs-AGB gelten die in Nummer 3.1 lfd. 
Nr. __ vereinbarten Leistungstermine. 

D Abweichend von Ziffer 10.3 EVB-IT DieristlE~istungs-AGB wird für Leistungen gemäß Nummer 3.1 lfd. Nr. __ 
die Vertragsstrafenregelung gemäß Anlage Nr. __ vereinbart. 

D Für die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gilt die Vertragsstrafenregelung aus Ziffer 10.4 EVB-IT Dienstleis­
tungs-AGB. 

D Für die Nichteinhaltung von Reaktionszeiten* gelten die Regelungen in Anlage Nr. __. 

D Für jeden Verstoß gegen Ziffer 1.5 oder Ziffer 1.6 der EVB-IT Dienstleistungs-AGB wird eine Vertragsstrafe in 
Höhe von __ Euro vereinbart. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer den Verstoß nicht zu vertreten hat. 

D Für jeden Verstoß des Auftragnehmers gegen die Regelung im ersten Aufzählungspunkt der Ziffer 8.3 EVB-IT 
Dienstleistungs-AGB wird eine Vertragsstrafe in Höhe von __ Euro vereinbart. Dies gilt nicht. wenn der Auf­
tragnehmer den Verstoß nicht zu vertreten hat. 

[gl Vertragsstrafen werden ausgeschlossen. 

13 Weitere Regelungen 

13.1 Datenschutz, Geheimhaltung und Sicherheit 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich für die Laufzeit des Vertrages 

D bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen die Regelungen zur IT-Sicherheit gemäß Anlage Nr. __ zu 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT DiensUeistungs-AGB definiert. 
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beachten. 

D der Geheimschutzbetreuung gemäß Anlage Nr. __zu unterstellen. 

D die Regelungen des Auftraggebers zur Sicherheit am Einsatzort gemäß Anlage Nr. _ _ zu beachten. 

0 folgende weitere Regelungen einzuhalten: __. 

0 Ergänzend zu bzw. abweichend von Ziffer 19 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ergeben sich Regelungen zur Ge­
heimhaltung bzw. zur Sicherheit aus Anlage Nr. __. 

D Da durch den Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet werden sollen 
(Auftragsverarbeitung), treffen die Parteien in Anlage Nr. __ eine schriftliche Vereinbarung, die zumindest 
die gesetzlichen Mindestanforderungen beinhaltet. 

D Die Parteien treffen sonstige Vereinbarungen zum Datenschutz gemäß Anlage Nr. _ _ . 

13.2 Haftpflichtversicherung 

D Der Nachweis einer Haftpflichtversicherung gemäß Ziffer 18 EVB-IT Dienstleistungs--AGB wird vereinbart. 

13.3 Teleservice* 

D Soweit der Auftragnehmer zur Leistung durch Teleservice* berechtigt ist, wird er diesen ausschließlich aufgrund 
der Teleservicevereinbarung gemäß Anlage Nr. __ erbringen und darf dabei ausschließlich folgendes auto­
matisiertes Verfahren einsetzen: __ (Prod9ktbezeichnung). Dieses Verfahren muss neben den Anforderun­
gen aus Ziffer 1.5 EVB-IT Dienstleistungs-AGB auch den Anforderungen aus der Anlage Nr. __genügen. 

13.4 Dokumentations- und Berichtspflichten 

D Abweichend von Ziffer 6 EVB-IT Dienstleistungs-AGB dokumentiert der Auftragnehmer die Leistungen gemäß 
Nummer 3.1 lfd. Nr. __ nicht [n deutscher, sondern in __ Sprache. 

D Weitere Dokumentations- und Berichtspflichten des Auftragnehmers ergeben sich aus Anlage Nr. __. 

13.5 Interessenkonfl ikt 

0 Regelungen zur Vermeidung eines lnteressenskonfliktes ergeben sich aus Anlage Nr. _ _ . 

14 Pflichten nach Vertragsende 

D Ergänzend zu Ziffer 16 EVB-IT Dienstleistungs-AGB ergeben sich weitere Vereinbarungen zu den Pflichten des 
Auftragnehmers nach Vertragsende aus Anlage Nr. __. 

15 Sonstige Vereinbarungen 

15.1 Allgemeines 

Die Dataport AVB stehen unter www.dataport.de, die EVB-IT DiensUeistungs-AGB unter www.cio.bund.de und die 
VOUB unter www.bundeswirtschaftsministerium.de zur Einsichtnahme bereit 

15.2 Umsatzsteuer 

15.2.1 Verwendung der vertraglichen Leistungen 

~ Der Auftraggeber bestätigt, dass die in diesem Vertrag ~ezogenen Leistungen durch den Auftraggeber 

• nicht in einem Betrieb gewerblicher Art, 
• nicht im Rahmen von Vermögensverwaltung (z.B. Vermietung) 
• und somit ausschließlich im Rahmen seiner hoheitlichen Aufgabenwahrnehmung genutzt werden. 

15.2.2 Umsatzsteuer bei anteiliger nicht-hoheitlicher Verwendung 

D Öer Auftraggeber bestätigt, dass die in diesem Vertrag bezogenen Leistungen durch den Auftraggeber anteilig im 
Rahmen seiner hoheitlichen Aufgabenwahrnehmung genutzt werden. 

Es erfolgt eine Aufteilung der Rechnung in nichtsteuerbare Beistandsleistung und steuerbare Leistung zuzüglich gesetzli­
cher Umsatzsteuer. Die in diesem Vertrag bezogenen Leistungen werden vom Auftraggeber zu_% hoheitlich verwen­
det. Die zu 100% fehlenden _% der Leistungen unterliegen somit der Umsatzsteuer. Der nicht-hoheitliche Teil der Leis­
tungsverwendung unterliegt der Umsatzsteuer und wird gesondert mit Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 
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15.2.3 Umsatzsteuer für im Hoheitsbereich verwendete Leistungen, die bis zur erstmaligen Anwendung des 
§ 2b UStG erbracht werden 

Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen unterliegen in Ansehung ihrer Art, des 
Zwecks und der Person des Auftraggebers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht der Umsatzsteuer. Sollte sich 
durch Änderungen tatsächlicher.oder rechtlicher Art oder durch Festsetzung durch eine Steuerbehörde eine Umsatzsteu­
erpflicht ergeben und der Auftragnehmer insoweit durch eine Steuerbehörde in Anspruch genommen werden, hat der 
Auftraggeber dem Auftragnehmer die gezahlte Umsatzsteuer in voller Höhe zu erstatten, gegebenenfalls auch rückwir­
kend. 

15.2.4 Umsatzsteuer für im Hoheitsbereich verwendete Leistungen, die ab der erstmaligen Anwendung des 
§ 2b UStG erbracht werden 

Die aus diesem Vertrag seitens des Auftragnehmers zu erbringenden Leistungen unterliegen nicht der Umsatzsteuer, da 
diese aufgrund des Gesetzes zur Gewährleistung der digitalen Souveränität der Freien Hansestadt Bremen nur von juris­
tischen Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden dürfen(§ 2b Abs. 3 Nr. 1 UStG). Ausgenommen sind Leistun­
gen auf dem Gebiet des Telekommunikationswesen (§ 2b Abs. 4 Nr. 5 UStG in Verbindung mit Anhang 1 Nr. 1 der RL 
2006/112 EG vom 28.11.2006) sowie die Lieferung von neuen Gegenständen, insbesondere Hardware{§ 2b Abs. 4 Nr. 
5 UStG in Verbindung mit Anhang 1 Nr. 6 der RL 2006/112 EG vom 28.11.2006), die stets steuerbar und -pflichtig sind. 
Bundesrechtliche Regelungen, wonach einzelne Leistungen juristischen Personen des öffentlichen Rechts vorbehalten 
sind (wie § 20 Abs. 3 FVG oder§ 126 GBO) bleiben unberührt. Diese Leistungen sind weiterhin nicht steuerbar. Sollte 
sich durch Änderungen tatsächlicher oder rechtlicher Art oder durch Festsetzung durch eine Steuerbehörde dennoch 
eine Umsatzsteuerpflicht ergeben und der Auftragnehmer insoweit durch eine Steuerbehörde in An_spruch genommen 
werden, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die gezahlte Umsatzsteuer in voller Höhe zu erstatten, ggf. auch rück­
wirkend. 

15.3 Verschwiegenheitspflicht 

Die Vertragspartner vereinbaren über die Vertragsinhalte Verschwiegenheit, soweit gesetzliche Bestimmungen dem 
nicht entgegenstehen. 

15.4 Bremer Informationsfreiheitsgesetz 

Dieser Vertrag unterliegt dem Bremischen Informationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Er wird gemäß § 11 im zentralen 
elektronischen Informationsregister der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht. Unabhängig von einer Veröffentlichung 
kann er Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein. 

D Optionale Erklärung der Nichtveröffentlichung 

Der Auftraggeber erklärt mit Auswahl dieser Option, dass der Auftraggeber diesen Vertrag nicht im Informationsregister 
veröffentlichen wird. Sollte während der Vertragslaufzeit eine Absicht zur Veröffentlichung entstehen, wird der Auftragge­
ber den Auftragnehmer unverzüglich informieren. 

15.5 Ablösungen von Vereinbarungen/ Vorvereinbarungen 

Mit diesem Vertrag wird eine etwaige Vorvereinbarung abgelöst. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien bestimmen 
sich ab dem Zeitpunkt seines Wirksarnwerdens ausschließlich nach diesem Vertrag. 

15.6 Weisungen 

Die Disposition und das alleinige arbeitsrechtliche Weisungsrecht gegenüber dem vorn Auftragnehmer zur Dienstleis­
tungserbringung eingesetzten Personals bzgl. Art, Ort, Zeit sowie Ablauf und Einteilung der Arbeiten obliegt dem Auf­
tragnehmer. Das Personal des Auftragnehmers wird nicht in die Betriebsorganisation des Auftraggebers eingegliedert. 
Die im Rahmen der V~rtragsdurchführung anfallenden Arbeiten werden vom Auftragnehmer eigenverantwortlich er­
bracht. 

Die mit • gekennzeichneten Begriffe sind am Ende der EVB-IT Dienstleistungs-AGB definiert. 
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Auftragnehmer Auftraggeber 

Ort, Datum: Bremen, 19.03.2026 Ort, Datum: 
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Anlage 1 zum V24798/3011010 

Ansprechpartner
zum Vertrag über die Beschaffung von IT-Dienstleistungen 

Vertragsnummer/Kennung Auftraggeber: 

Auftraggeber: Senatorin für Inneres und Sport 
Contrescarpe 22 - 24 
28203 Bremen 

Rechnungsempfänger: Freie Hansestadt Bremen 
- Rechnungseingang FHB -
Senatorin für Inneres und Sport 

28026 Bremen 
Empfänger xRechnung: 

Leitweg-ID: 

Der Rechnungsempfänger ist immer auch der Mahnungsempfänger. 

Zentraler Ansprechpartner des
Auftragnehmers: 

Vertraglicher Ansprechpartner des
Auftraggebers: 

Fachliche Ansprechpartner des
Auftraggebers: 

Vorname Nachname 
Tel.: 
E-Mail: 

Technische Ansprechpartner des Vorname Nachname 
Auftraggebers: Tel.: 

E-Mail: 

Ändern sich die Ansprechpartner in dieser Anlage, wird die Anlage gem. EVB-IT Vertrag ohne die Einleitung 
eines Änderungsvertrages ausgetauscht. 

Das Dokument ist gültig: bei Vertragsschluss 

Vorlagenversion: 5.0 Seite 1 von 1 
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Anlage 2a zum V24798/3011010 

Preisblatt Aufwände 
Gültig ab dem 01.10.2025 

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen 

zahlt der Auftraggeber folgende Entgelte: 

Mit einer jährlichen Obergrenze von 340.706,20 € für die Pos.10-70 und 90-200. 
Mit einer jährlichen Obergrenze von 221.539,80 € für die Pos. 80, 210 und 220. 

Preisblatt erstellt am 12.03.2026 

Gemäß Dataport-Servicekatalog - Artikelliste Version 8.1 1 von 2 
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Anlage 2a zum V24798/3011010 

Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand. 

Pos. 10-30, 50-80 und 100-200: Die Rechnungsstellung erfolgt kalendermonatlich nachträglich gem. 

Leistungsnachweis. 

Pos. 40, 90 und 210: Die Rechnungsstellung erfolgt nach Bereitstellung. 

Pos. 220: Die Rechnungsstellung erfolgt gemäß Anlage 2c. 

Die Abrechnung nach Aufwand beginnt zum ersten des Folgemonats nach der Zeichnung des Vertrages durch 
den Auftraggeber. Bis dahin werden alle Leistungen nach Aufwand über den V20731-3 Parallelaufbau TETRA-
Zugangsnetz und Leitstellenring – 2. Änderung: Anpassung der Vertragslaufzeit, des Preisblattes und der 
Leistungsbeschreibung (Ergänzung um übergangsweisen Betrieb sowie Rufbereitschaft) abgerechnet.  

Der Leistungsnachweis für Personalleistungen wird kalendermonatlich nachträglich erstellt und zugesandt. Er 

gilt für jeden Monat als genehmigt, wenn und soweit der Auftraggeber nicht innerhalb von 14 Kalendertagen 

nach Erhalt Einwände geltend macht. 

Preisblatt erstellt am 12.03.2026 

Gemäß Dataport-Servicekatalog - Artikelliste Version 8.1 2 von 2 
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Anlage 2b zum V24798/3011010 

Preisblatt Einmaliger Festpreis 
Gültig ab dem 01.10.2025 

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen 

zahlt der Auftraggeber folgende einmalige Entgelte (nachrichtlich): 

Gesamtpreis: 59.190,00 € 

Die Rechnungsstellung des einmaligen Festpreises erfolgt nach Bereitstellung. 

Preisblatt erstellt am 12.03.2026 

Gemäß Dataport-Servicekatalog - Artikelliste Version 8.1 1 von 1 
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Anlage 2c zum V24798/3011010 

Preisblatt Monatlicher Festpreis 
Gültig ab dem 01.10.2025 

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen 

zahlt der Auftraggeber folgende monatliche Entgelte (nachrichtlich): 

Gesamtpreis: 10.289,30 € 

Die Rechnungsstellung des Festpreises erfolgt monatlich nach Bereitstellung. 

Erstmalige Rechungsstellung nach jeweiliger Bereitstellung. 

Preisblatt erstellt am 12.03.2026 

Gemäß Dataport-Servicekatalog - Artikelliste Version 8.1 1 von 1 
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Anlage 2d zum V24798/3011010 

Preisblatt Jährlicher Festpreis 
Gültig ab dem 01.10.2025 

Für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Dienstleistungen 

zahlt der Auftraggeber folgende jährliche Entgelte (nachrichtlich): 

Gesamtpreis: 183.400,00 € 

Die Rechnungsstellung des Festpreises erfolgt anteilig jeweils zum 15.03. und 15.09. jeden Kalenderjahres. 

Preisblatt erstellt am 12.03.2026 

Gemäß Dataport-Servicekatalog - Artikelliste Version 8.1 1 von 1 
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IAP-Nummer: 43412 
(wird von Dataport ausgefüllt) 

Datenschutzrechtliche Festlegung des Auftraggebers 

Angaben des Verantwortlichen gern. Art. 28 DSGVO zur Auftragsverarbeitung1 

Für die Verarbeitung der in Rede stehenden personenbezogenen Daten 
aelten folaende Datenschutzreaelunaen: 

Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) ✓ 
Zusätzlich folgende bundes- bzw. landesrechtliche Regelungen (bitte Gesetz bzw. vo benennen) 

Folgende bundes- bzw. landesrechtliche Regelungen zur Umsetzung der RiLi (EU) 2016/6802 

(bitte Gesetz bzw. VO benennen) □ 

Es findet keine Verarbeitung personenbezogener Daten statt r7l 

Art und Zweck der Verarbeitung 1. 
(siehe z. B. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO) 

1 Es handelt sich hierbei um gesetzliche Muss-Angaben sowohl bei Auftragsverarbeitung, die der Verordnung (EU) 2016/679 
(DSGVO) unterliegt wie auch bei Auftragsverarbeitung, welche den bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2016/680 unterliegt. Diese Angaben sind in gleicher Form gesetzlicher Muss-Bestandteil des vom Verantwortlichen 
zu erstellenden Verzeichnisses aller Verarbeitungstätigkeiten (vgl. Art. 30 Abs.1 DSGVO bzw. die inhaltlich entsprechenden 
Bestimmungen im BDSG und in den LDSG'en zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680. 
Als Hilfestellung zum Ausfüllen siehe daher: 
https://www.datenschutzkonferenz-0nline.de/media/ah/201802 ah verzeichnis verarbeitungstaetigkeiten.pdf 
2 Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit. 

Vorlagenversion: 2.1 Seite 1 von 2 

https://www.datenschutzkonferenz-0nline.de/media/ah/201802


Anlage 3 zum V24798/3011 O 1 O 

IAP-Nummer: 4341 2 
(wird von Dataport ausgefüllt) 

2. Beschreibung der Kategorien von personenbezogenen Daten 
(siehe z. B. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO bzw. Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. c) 

darunter folgende Kategorien besonderer personenbezogener Daten 
(siehe z. B. Art. 9 Abs.1 DSGVO) 

Beschreibung der Kategorien betroffener Personen 3. 
/siehe z. B. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVOl 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine inter-
nationale Organisation 

4. 

(siehe z. B. Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. e DSGVO) 

Vorlagenversion: 2.1 Seite 2 von 2 
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Anlage 6 zum V24798/301101 O 

EVB-IT Dienstvertrag Vxxxxx/xxxxxxx 

Leistungsnachweis Dienstleistung (Seite 1 von 2) datapcirt--
Leistungsnachweis 

zum Vertrag über die Beschaffung von Dienstleistungen 

Auftraggeber: 
Dataport Auftragsnummer: 

Vorhabennummer des Kunden: 
Abrechnungszeitraum: 
Produktverantwortung Dataport: 

Nachweis erstellt am / um: 
Gesamtzahl geleistete Stunden: 

Über die Auflistung hinaus können sich noch Stunden in Klärung befinden. Diese werden mit 
dem nächstmöglichen Leistungsnachweis ausgewiesen. 

Position Materialtext 

Datum 
Aufwand in 
Stunden Kommentar 

Name der / des 
leistenden 

Gesamtzahl geleistete Stunden für Position 

Fassung vom 04. August 2016, gültig ab 15. August 2016 
Version 1.1 vom 01. März 2024 E.VB·il 



---------------

Anlage 6 zum V24798/301101 O 

EVB-IT Dienstvertrag Vxxxxx/xxxxxxx 

datapcirtLeistungsnachweis Dienstleistung (Seite 2 von 2) --
Positionsübersicht 
Position Positionsbezeichnung Stunden gesamt 

Gesamt 

Der Leistungsnachweis ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig. Einwände richten Sie bitte per 
Weiterleitungs-E-Mail an die oder den zuständigen Produktverantwortliche(n) bei Dataport. 

Der Leistungsnachweis gilt auch als genehmigt, wenn und soweit der Auftraggeber nicht innerhalb von 14 
Kalendertagen nach Erhalt Einwände geltend macht. 

Diese Daten sind nur zum Zweck der Rechnungskontrolle zu verwenden. 
Bitte beachten: in Blau dargestellte Zeilen enthalten Umbuchungen. 

Fassung vom 04. August 2016, gültig ab 15. August 2016 
Version 1.1 vom 01. März 2024 E.VB·il 




